
Bestandsdarste II ung 

Öffentliche Gebäude StraBen bah ng leisachse 

Bordstein 

Kanalschacht 

Art und Ma~ der baulichen Nutzung 
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Wohngebäude 

Wirtschafts - und 
lnd ustri egebäude 

Gebäude mit Angabe 
der GeschoBzahl 

Arkaden 

0 
Baum 

Böschung 

Kleinsiedlungsgebiete 

Reine Wohngebi'ete 

1 WA I Allgemeine Wohngebiete 

Besondere Wohngebiete 

Dorfgebiete 

Mischgebiete 

Kerngebiete 

Industriegebiete 

Gewerbegebiete 

Sondergebiete 
~ 
~ und Durchfahrten 

Grenzen 

Gemarku ngsg renze 

Flurgrenze Zahl der Vollgeschosse 

Mauer F lu rstücksg renze als Höchstgrenze z.B. m 

Weitere Signaturen siehe Din 18702 und Katastervorschriften 

Textliche Festsetzungen 

Festsetzungen über Vorkehrungen 
mäß § 9 (1) 24 Baugesetzbuch: 

Alte Höhenlage ü. N.N. z. B, 30,17 

zur Minderung von Lärmirrmissionen am Bau ge-

Alle Außenbauteile an den zur Möhlenk ß müssen, um die Anhaltswerte für In amis;;a e te1senden Wohngebäudefronten 
mindestens ein bewertetes Schalldän:,~~:~ : 00P;~e 5 ~~c(~)VDI 2~19 einzuhalten, 
Schallschutz im Hochbau, Nov. 1989). • erreichen (DIN 4109, 
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Begrenzungslinien 

Stra Ben begrenz u ng sl in ie 
auch gegenüber Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmu_ng 

StraBenbegrenzungs-und Baulinie 

Straf.lenbegrenzungslinie und Baugrenze 

Baulinie 

Baugrenze 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 

Grenze des räumlichen Geltungs _ 
bereichs des Bebauungsplanes 
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e rsflachen, Grünflächen 
und übri e Flächen 

LJ StraBenverkehrsf!ächen 

LJ Flächen für den Gemein bedarf 

LJ Öffentliche Grünflächen 

Mit Fahrrecht zugunsten der Emscher 
genossenschaft zu belastende Fläche 

Mit Geh-. fahr- und Leitungsrechten 
rngunsten des Kindergartens und der 
Versorgungsträger zu belastende 
Fläche 

Mit Geh- und Fahrrechten zugunsten 
des Grundstücks MöhlenkampstraBe 
40 zu belastende Fläche 

0 

g 

Sonstige Festsetzungen 

Flächen für Stellplätze 

Flächen für Garagen 

Flächen für Garagen - Tiefgaragen_ 
unter Geländeoberfläche 

Offene Bauweise 

Geschlossene Bauweise 

Anpflanzung von Bäumen und 
Sträuchern und Bindungen für 
Bepflanzungen 

Kennzeichnungen Nachrichtliche Übernahmen 

...L ..1... _.1_ Bruchzone des Bergbaues 

Vermerke 

Verbandsgrünfläche Duisburg Nr.11 

Leitungen mit Schutzstreifen 
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Der Rat der Stadt hat am · ......................... nach § 2 [ 1 ] Bau.yesetzbuch 

die Aufstellung diese~ Debauungsplan-Entwurles beschlossen. 

Duisburg, den 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

Stadtdirektor 

Der Aufstellungsbeschlu8 wurde am ......................... gemäß § 2 [ 1 J 

Baugesetzbuch ortsüblich bekannt gemacht. 

Duisburg, den 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

Stadtdirektor 

Der Rat der Stadt hat am h ......................... nac § 3 [1] Baugesetzbuch 

beschlossen, eine Bürgerbeteiligung nicht durchzuführen. 

Duisburg, den 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

Stadtdirektor 

Ein Beschluß des Rates der Stadt nach§ 3 [1] Baugesetzbuch 

wurde nicht gefaßt. 

Duisburg. den 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

Stadtdirektor 
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Für die Erarbeitung des Planentwurfs . 

Mit Inkrafttreten dieser Bebauungs lan-Ä d · 
recht 1 ichen v·orschriften und städt~bau 1 i~h:~u~~ä~;~d a 11 e nach früheren bau
ungsp 1 anes getroffenen Festsetzungen aufgehoben. im Bereich dieses Bebau-

Hierbei handelt es sich d B b 25.08.1974 (gänzlich). um en e auungsplan Nr. 582 - Beeck - vom 

-, ~-
1 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 582 

-Beeck-

Der Bebauungsplan besteht aus - diesem Blatt -

..... Hauptblättern ..... Nebenblatt Nebenblättern 

einer Begründung dem E.igentümerverzei!Ulnis 

... Blatt Längssehnitte und ..... Blatt Q11ersehnitte. 

Die Zusammengehörigkeit ist auf den einzelnen 

Teilen beurkundet. 

Es wird be.scheinigt, daß die ßestandsangab·en 

mit dem Liegenschaftskataster und der Örtlichkeit 
übereinstimmen und da8 die Festlegung der 

städtebaulichen Planund geometrisch eindeutig ist. 

~ieser Plan ist auf &iund von Bedenken und Anregungen 

1n .......................................... Farbe geändert worden . 
• .. ~ 
' ,.. " 

11. APR. 94 

,u~ den Bereich zwischen Möhlenkampstraße, westlich des Grundstückes 
Mohlenkampstraße 40 und Alte Emscher. Duisburg.den ...... ::.( .. : 

Vermessung_s • und Katasteramt 

Duisburg. den ...... :' ... ~ ... 

Vermessungs - und Katasteramt 

·Stand der Planunterlage April 1993 

Duisburg, den ....... · .. ; ...... : .. · ...... :: ......... . Duisburg, d.en .................................... . 

Stadtplanungsamt Vermessungs - und Katasteramt s tadtplanungsamt 

Angefertigt im Vermessungs - und Katasteramt 1993 

Duisburg, den 

, (Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

Stadtdirektor 

Dieser Bebauungsplan-Entwurf, die Begründung und die aufzuhebenden 

Bebauungspläne [ siehe Aufhebungsvermerk J haben nach§ 3 [2],§ 2 [ 4] 

Baug,esetzbuch auf die Dauer eines Monats in der Zeit vom · 
bis .. : .................. : ... , einschließlich zu 1·edermanns E,·,,,·cht .. ,, .... t .. l ..... h ................. . 

Duisburg, den 

(Siegel) 

o en 1c ausgelegen. 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

Stadtdirektor 

Der Rat der Stadt hat am ......................... nach§ 10 Baugesetzbuch diesen 

Beb~uu~gsplan einsehließlieh der Änderungen in ............................ ,, Farbe 

sowie die Aufheb·ungen der Festsetzungen,die diesem Bebauungsplan 

entgegenstehen [ siehe Aufhebungsvermerk] als Satzung beschlossen. 

Duisburg, den 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

Stadtdirektor 

Oie~e Satzung entspricht dem Beschluß des llates der Stadt vom 
uw1e dem ReitrittsbeuhlHß des Rates der Stadt 'Ilm .............. .. 

Duisburg, den 

(Siegel) 
gez. J. Krings 

0 b erb ü rge rme i ste r 

Dieser Bebauungsplan hat mir im Anzeigeverfahren gern.§ 11 Abs. 3 

Baugesetzbuch vorgelegen. 

Mit Verfügung vom ......................... Az.: .JS..t: ':" Ji.Q~JO~i.?.e.?t.1) .. .. 
habe ich keine Rechtsverstöße geltend gemacht. 

Düsseldorf, den 

(Siegel) 

Der Regierungspräsident 

Im Auftrage 

gez. Nakelski - Wiegert 

Die Durchführung des Anzeigeverfahrens ge~äß § 11 Abs. 3 Baugesetzbuch 

beim Regierungspräsidenten Düsseldorf mit der Verfügung vom 
Az.: .J~:f.-12.02(Dui 582/1) . .. ................. : .. . 

.................................................. ,. daß keine Rechtsverstöße 

geltend gemacht wurden ist am ·· . , ........................... gema8 § 12 Baugesetzbuch 

mit dem Hinweis, da8 dieser Bebauungsplan .als Satzung mit Begründung 

vom Tage der Veröffentlichung der Bekanntmachung ab im Zimmer 415 des 

Stadthauses. an den Werktagen, montags bis freitags, in der Zeit von 

~-3~ Uhr bis 16.00 Uhr,zu jedermanns Einsicht öffentlich ausliegt, orts _ 

ubllch bekanntgemacht wordell. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt de~ Bebauungsplan in Kraft. 

Auf.die§§ 44 Abs. 3, 4 und 215 Abs. 1 Baugesetzbuch sowie auf§ 4 Ab • d 
6 · s."er 

emerndeerdnung NW wurde bei der Bekanntmachu~g hingewiesen. 

Duisburg, den 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektor 

In Vertretung 

Stadtdirektor 


